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Rechtsanwalt
Peter Horrig, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Ihr Ansprechpartner in arbeitsrechtlichen Fragen

1 Vergütungsanspruch für nicht genommenen Jahresurlaub

Beendet ein Arbeitnehmer von sich aus sein Arbeitsverhältnis, hat er Anspruch auf eine finanzielle Vergütung, wenn
er seinen bezahlten Jahresurlaub ganz oder teilweise nicht verbrauchen konnte.

Wenn  das  Arbeitsverhältnis  beendet  wurde  und  es  deshalb  nicht  mehr  möglich  ist,  bezahlten  Jahresurlaub
tatsächlich zu nehmen,  hat  der  Arbeitnehmer  nach einer  europäischen Richtlinie  Anspruch auf  eine finanzielle
Vergütung, um zu verhindern, dass ihm wegen dieser fehlenden Möglichkeit jeder Genuss des Urlaubsanspruchs,
selbst in finanzieller Form, vorenthalten wird. Dabei spielt der Grund für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses
keine Rolle.

2 Urlaubsabgeltung ist vererbbar

Soweit das Bundesarbeitsgericht (BAG) in der Vergangenheit nur einen Schadensersatzanspruch, nicht aber den
Urlaubsabgeltungsanspruch selbst als vererblich angesehen hat, will es hieran nicht mehr festhalten.

Durch die Einordnung des Urlaubsabgeltungsanspruchs als reiner Geldanspruch folgt, dass dieser Anspruch weder
von der Erfüllbarkeit oder Durchsetzbarkeit des Urlaubsanspruchs abhängt noch mit dem Tod des Arbeitnehmers
untergeht. Vielmehr ist er vererbbar, so die BAG-Richter in ihrer Entscheidung vom 22.9.2015.

3 Elternzeit nach dem dritten Lebensjahr des Kindes kann Arbeitslosengeldanspruch ausschließen

Eltern haben einen Anspruch auf Übertragung eines Teils der Elternzeit über das dritte Lebensjahr ihres Kindes
hinaus. Nach Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes besteht allerdings keine Versicherungspflicht in der
Arbeitslosenversicherung mehr.  Beträgt  die  nach dem dritten Lebensjahr  des  Kindes in  Anspruch genommene
Elternzeit mehr als 12 Monate, kann dies zu einem Verlust des Anspruchs auf Arbeitslosengeld führen. Arbeits- und
Sozialrecht sind insoweit nicht vollständig harmonisiert.

Dieser Entscheidung des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz lag nachfolgender Sachverhalt zugrunde: Eine Frau
hatte sowohl nach der Geburt ihres ersten als auch nach der Geburt ihres zweiten Kindes jeweils ein Jahr der
Elternzeit auf die Zeit nach Vollendung des dritten Lebensjahres ihrer Kinder übertragen und insgesamt ca. 14,5
Monate Elternzeit nach Vollendung des dritten Lebensjahres ihres jüngsten Kindes in Anspruch genommen.

Unmittelbar  im  Anschluss  war  sie  arbeitslos,  weil  sie  im  Rahmen  eines  arbeitsgerichtlichen  Vergleichs  der
Auflösung ihres Arbeitsverhältnisses zugestimmt hatte. Ihr Antrag auf Arbeitslosengeld wurde abgelehnt: Sie war
während der ca. 14,5 Monate nicht in der Arbeitslosenversicherung versicherungspflichtig und erfüllte deshalb die
für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld notwendige Mindestversicherungszeit nicht mehr.

Rechtsanwalt
Evgenij V. Usarov

Ihr Ansprechpartner in verkehrs- und kaufrechtlichen Fragen

4 Abnahme einer Wohnung durch Einzug und Kaufpreiszahlung

In  der  Regel  wird  bei  neu  zu  errichtenden  Eigentumswohnungen  eine  förmliche  Abnahme  vereinbart.  Die
Vereinbarung  einer  förmlichen  Abnahme  kann  durch  eine  stillschweigende  Vereinbarung  nachträglich  wieder
aufgehoben  werden.  Es  bedarf  jedoch  hinreichender  Anhaltspunkte  für  die  Annahme  derartiger
Aufhebungsvereinbarungen. An das Vorliegen der Voraussetzungen einer Aufhebung sind strenge Anforderungen
zu stellen.

Vor diesem Hintergrund haben die Richter des Oberlandesgerichts Bamberg entschieden, dass zumindest 



konkludent die Abnahme einer Wohneigentumslage erfolgt, wenn sämtliche Erwerber ihre Wohnung bezogen und
diese zusammen mit den in gemeinschaftlichem Eigentum stehenden Teilen der Wohnanlage genutzt und zudem
den Kaufpreis vollständig bezahlt haben.

So hatte in dem entschiedenen Fall keine der Kaufvertragsparteien, auf Erwerberseite auch nicht die Gemeinschaft
der Eigentümer für die Käufer, vor oder bei Zahlung der letzten Kaufpreisrate für das gemeinschaftliche Eigentum
auf  die  Durchführung  einer  förmlichen  Abnahme  entsprechend  der  gleichlautenden  Regelung  in  den
Erwerberverträgen bestanden. Mit der vollständigen Zahlung der letzten Kaufpreisrate haben die Erwerber zudem
jeder  für  sich  zum  Ausdruck  gebracht,  dass  sie  das  Werk  insgesamt  als  im  Wesentlichen  vertragsgemäß
anerkennen.

Rechtsanwalt
Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch, Fachanwalt für Strafrecht

Ihr Ansprechpartner in straf- und zivilrechtlichen Fragen

5 Vereinbarung einer Chefarzt-OP bindet

Die Rechtsprechung leitet das Erfordernis der Einwilligung des Patienten in die Heilbehandlung zur Rechtfertigung
des Eingriffs in die körperliche Integrität aus dem im Grundgesetz geregelten Recht auf körperliche Unversehrtheit
und seinem Selbstbestimmungsrecht als Ausfluss des Rechts auf Menschenwürde her. Geschützt wird damit die
Entscheidungsfreiheit  des Patienten über seine körperliche Integrität,  über die sich der behandelnde Arzt nicht
selbstherrlich hinwegsetzen darf.

Erklärt der Patient, er wolle sich nur von einem bestimmten Arzt operieren lassen, darf ein anderer Arzt den Eingriff
nicht vornehmen. Ist ein Eingriff durch einen bestimmten Arzt, regelmäßig den Chefarzt, vereinbart oder konkret
zugesagt, muss der Patient rechtzeitig aufgeklärt werden, wenn ein anderer Arzt an seine Stelle treten soll. Fehlt
die wirksame Einwilligung in die Vornahme des Eingriffs, ist der in der ärztlichen Heilbehandlung liegende Eingriff in
die körperliche Integrität rechtswidrig.

Vor diesem Hintergrund kann sich der Arzt, der ohne eine auf seine Person bezogene Einwilligung des Patienten
operiert hat, nicht darauf berufen, dass der Patient mit der Vornahme des Eingriffs durch einen anderen – zumal
besser qualifizierten – Operateur einverstanden gewesen sei.

In den vom Bundesgerichtshof am 19.7.2016 entschiedenen Fall wurde ein Patient vom Chefarzt untersucht. Er
vereinbarte mit der Klinik, dass die anstehende OP von diesem vorgenommen werden sollte. Tatsächlich wurde er
jedoch  vom stellvertretenden  Oberarzt  operiert.  Ferner  stellten  sich  bei  dem  Patienten  nach  der  OP an  der
operierten Hand erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen ein.

Der  Fall  wurde  an  das  Oberlandesgericht  Koblenz  zurückverwiesen.  Dies  hat  nun  zu  entscheiden,  ob  dem
Patienten ein Schmerzensgeld zusteht.

Rechtsanwältin
Malice Seferi, Fachanwältin für Familienrecht 
 

Ihre Ansprechpartnerin in familien- und versicherungsrechtlichen Fragen

6 Unfall auf dem Weg von Arztpraxis zur Arbeitsstelle

In  einem vom Bundessozialgericht  (BSG)  entschiedenen Fall  nahm ein  Arbeitnehmer  vor  Arbeitsbeginn  einen
Arzttermin  war.  Die  Praxis  und  die  Arbeitsstelle  befanden  sich  jedoch  in  entgegengesetzter  Richtung.  Der
Arbeitnehmer  hielt  sich 40 Minuten in der Arztpraxis  auf.  Danach verließ er  diese und fuhr  von dort  weiter  in
Richtung Arbeitsstelle, wobei der letzte Teil der Strecke dann mit dem üblichen Weg zur Arbeit identisch war. Noch
bevor er die übliche Wegstrecke zur Arbeit erreicht hatte, stieß er mit einem Kraftfahrzeug zusammen und erlitt
Verletzungen.

Das BSG hatte nun zu entscheiden, ob es sich hier um einen versicherten Wegeunfall handelte. Es kam zu dem 



Entschluss, dass der Unfall auf dem Weg von der Arztpraxis zur Arbeitsstätte kein Arbeitsunfall war.

Ein versicherter Betriebsweg setzt voraus, dass ein Weg im unmittelbaren Betriebsinteresse zurückgelegt wird. Der
mit  dem  Besuch  der  Arztpraxis  verfolgte  Zweck  diente  jedoch  dem  eigenwirtschaftlichen  Interesse  des
Arbeitnehmers  und  machte  den  Arztbesuch  und  den  deshalb  zurückgelegten  Weg  nicht  zu  einer  dem
Beschäftigungsunternehmen dienenden Tätigkeit. Ferner bewegte er sich unmittelbar vor dem Unfallereignis nicht
auf  dem unter  Versicherungsschutz  stehenden direkten Weg zwischen seiner  Wohnung,  von der  er  den Weg
zunächst angetreten hatte, und dem Ort seiner Tätigkeit, sondern hatte diesen Weg verlassen und unmittelbar vor
dem Unfallereignis auch noch nicht wieder erreicht.

Nach  der  ständigen  Rechtsprechung  des  BSG besteht  Unfallversicherungsschutz  auf  einem Weg von  einem
anderen Ort  als  dem Ort  der  Wohnung zur  Arbeitsstätte  u.  a.  dann,  wenn der  Aufenthalt  an  dem dritten  Ort
„angemessen“ ist (Entfernung, Zweck) und der tatsächliche oder geplante Aufenthalt des Versicherten an diesem
sog. dritten Ort mindestens 2 Stunden dauert. Der Aufenthalt in der Arztpraxis dauerte jedoch lediglich 40 Minuten
und ein Aufenthalt von mindestens 2 Stunden war auch nicht geplant.

Rechtsanwältin
Sabine Haag

Ihre Ansprechpartnerin in vertrags- und zivilrechtlichen Fragen

Bild in
Bearbeitung!

7 Neue Regeln für die Makler- und Verwalter- Berufszulassung

Um die Berufszulassung zu erhalten, sollen Immobilienmakler künftig auch ihre Fachkompetenz nachweisen. Die
Neuregelung  orientiert  sich  an  den  bewährten  Bestimmungen,  die  bereits  bei  der  Berufszulassung  von
Versicherungs- und Finanzanlagenvermittlern gelten.

Für gewerbliche Immobilienmakler und Wohnungseigentumsverwalter soll es künftig neue Standards geben.

 Die  Einführung  eines  Sachkundenachweises  soll  die  von  Immobilienmaklern  und
Wohnungseigentumsverwaltern  erbrachten  Dienstleistungen  qualitativ  verbessern  und  damit  den
Verbraucherschutz stärken.

 Der  erforderliche Sachkundenachweis  bei  Wohnungseigentumsverwaltern  soll  zudem einen Beitrag zur
Förderung der energetischen Gebäudesanierung und Modernisierung von Wohnimmobilien leisten.

 Die Einführung einer Berufshaftpflichtversicherung für Verwalter soll Wohnungseigentümer vor finanziellen
Schäden schützen, die durch die fehlerhafte Berufsausübung entstehen können.

8 Widerrufsfrist beginnt „frühestens nach Erhalt der Widerrufsbelehrung“ 

Eine in einem Darlehensvertrag beigegebene Widerrufsbelehrung,  die dahin lautete,  die  Widerrufsfrist  beginne
„frühestens mit  Erhalt  dieser Belehrung“,  informierte  die Darlehensnehmer nicht  hinreichend deutlich über  den
Beginn der Frist.

Auf die Gesetzlichkeitsfiktion des vom Verordnungsgeber eingeführten Musters für die Widerrufsbelehrung kann
sich der Darlehensgeber nicht berufen, wenn er gegenüber dem Muster erhebliche Änderungen vorgenommen hat.

Rechtsanwalt
Siegfried Wagner

Ihr Ansprechpartner in mietrechtlichen Fragen

Bild in
Bearbeitung!

9 Einwendungsausschluss auch für nicht umlagefähige Betriebskosten

Grundsätzlich  ist  über  die  Vorauszahlungen für  Betriebskosten  jährlich  abzurechnen.  Die  Abrechnung ist  dem
Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen.



Einwendungen gegen die  Abrechnung hat  der Mieter  dem Vermieter  spätes-tens bis  zum Ablauf  des zwölften
Monats nach Zugang der Abrechnung mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Mieter Einwendungen nicht
mehr geltend machen, es sei denn, er hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten.

Beinhaltet  eine  Betriebskostenkostenabrechnung  nicht  umlagefähige  Kosten,  gilt  auch  dafür  dieser
Einwendungsausschluss. Dies entschieden die Richter des Bundesgerichtshofs mit ihrem Urteil vom 11.5.2016.

10 Schadenersatzanspruch nach Preismanipulation des Verkäufers bei eBay-Auktion

Der  Bundesgerichtshof  (BGH)  hatte  sich  am  24.8.2016  mit  den  rechtlichen  Auswirkungen  von  Geboten  zu
befassen,  die  der  Verkäufer  im  Rahmen  einer  Internetauktion  auf  von  ihm  selbst  zum  Kauf  angebotene
Gegenstände abgibt, um auf diese Weise den Auktionsverlauf zu seinen Gunsten zu manipulieren.

Folgender Sachverhalt lag dem BGH zur Entscheidung vor: Ein Verkäufer bot auf der Internetplattform eBay einen
gebrauchten Pkw im Wege einer Internetauktion mit einem Startpreis von 1 € zum Verkauf an. Diesen Betrag bot
ein unbekannt gebliebener Fremdbieter. Ein weiterer Fremdbieter beteiligte sich ebenfalls an der Auktion. Dabei
wurde dieser vom Verkäufer, der über ein zweites Benutzerkonto Eigengebote abgab, immer wieder überboten.
Derartige  Eigengebote  sind  nach  den  zugrunde  liegenden  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  von  eBay
unzulässig. Bei Auktionsschluss lag ein „Höchstgebot“ des „Verkäufers“ über 17.000 € vor.

Der BGH hat zunächst seine Rechtsprechung bekräftigt, dass sich der Vertragsschluss bei eBay-Auktionen nicht
nach  den  BGB-Regelungen  zur  Versteigerung  beurteilt,  sondern  nach  den  allgemeinen  Regeln  des
Vertragsschlusses (Angebot und Annahme). Danach richtet sich das von einem Anbieter im Rahmen einer eBay-
Auktion erklärte Angebot nur an „einen anderen“, mithin an einen von ihm personenverschiedenen Bieter. Damit
konnte der Verkäufer durch seine Eigengebote von vornherein keinen Vertragsschluss zustande bringen.

Dass der Bieter nach dem Auktionsergebnis die Lieferung des Fahrzeugs für einen eher symbolischen Kaufpreis
von  1,50  €  hat  beanspruchen  können,  beruht  allein  auf  dem  erfolglosen  Versuch  des  Verkäufers,  den
Auktionsverlauf in unlauterer Weise zu seinen Gunsten zu manipulieren.

Basiszinssatz
nach § 247 Abs. 1 BGB
maßgeblich für die  
Berechnung von Verzugszinsen

Seit 1.7.2016 = - 0,88% | 1.1.2015 = 0,83% | 1.7.2014 – 31.12.2014 = 0,73 % | 
1.1.2014 – 30.06.2014 = 0,63 % 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter:
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz ab         
1.1.2002:
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern : Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern : Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte

Verbraucherpreisindex
(2005 = 100) 2016:    August = 107,6; Juli: 107,6; Juni: 107,3; Mai = 107,2; April = 106,9; 

             März = 107,3; Februar = 106,5; Januar = 106,1

2015:   Dezember = 107,0; November = 107,1; Oktober = 107,0; September = 107,0
          
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex - Originalwerte

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.


